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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Tabea Rößner, Matthias Gastel,  
Stephan Kühn (Dresden), weiterer Abgeordneter und der Fraktion  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 18/7520 – 

Zustand der Verkehrsstationen in Rheinland-Pfalz 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Bahnhöfe und Haltepunkte sind als Zugang für Fahrgäste zum System Eisen-
bahn von elementarer Bedeutung. So sollen sie durch geeignete bauliche Aus-
führung allen Reisenden einen barrierefreien Zugang zu den Fahrzeugen gewäh-
ren und können zugleich durch einen guten optischen und baulichen Zustand die 
Attraktivität des Schienenverkehrs steigern. Leider sieht die Realität an vielen 
Verkehrsstationen jedoch anders aus: Für mobilitätseingeschränkte Reisende 
besteht noch immer an zahlreichen Stationen kein barrierefreier Zugang vom 
öffentlichen Verkehrsraum zu den Bahnsteigen bzw. Zügen. Weiterhin sind 
viele Stationen durch Verschmutzungen und bauliche Mängel alles andere als 
einladend. 

Im Rahmen der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) zwischen 
der Deutschen Bahn AG und dem Bund wurden Qualitätskennzahlen vereinbart, 
um die Qualität der Infrastruktur sicherzustellen. Der Zustand der Verkehrssta-
tionen wird hierbei durch zwei dieser Qualitätskennzahlen berücksichtigt. 

Zum einen soll die Qualitätskennzahl „Funktionalität Bahnsteige“ die Funktio-
nalität der Stationen für die Fahrgäste sicherstellen. Hierbei wird unter Berück-
sichtigung der Kriterien Bahnsteighöhe, stufenfreie Erreichbarkeit der Bahn-
steige sowie Ausstattung mit Wetterschutz eine Punktezahl für jeden einzelnen 
aktiven Bahnsteig berechnet. Die Punktezahlen der einzelnen Bahnsteige wer-
den anschließend nach einer Gewichtung hinsichtlich des Reisendenaufkom-
mens für die einzelnen Stationen bzw. für das gesamte Netz aufaddiert (vgl. 
LuFV Anlage 13.2.2). 

Zum anderen soll die Qualitätskennzahl „Bewertung AnlagenQualität“ den 
technischen Zustand sowie die Sauberkeit der Stationen gewährleisten. Zur Be-
rechnung werden die einzelnen Verkehrsstationen mit je einer optischen Note 
(z. B. Grobmüll, Verschmutzungen, Graffiti) und einer technischen Note (z. B. 
baulicher Zustand des Empfangsgebäudes) des Schulnotensystems bewertet. 
Zur Ermittlung der Gesamtnote der Station wird die technische Note deutlich 
höher gewichtet als die optische (vgl. LuFV Anlage 13.2.4). 
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Mit dieser Kleinen Anfrage wollen wir in Erfahrung bringen, wie es um den 
Zustand der Verkehrsstationen in Rheinland-Pfalz steht. 

1. Welche Qualitätskennzahl (QKZ) der Kategorie „Funktionalität Bahnsteige“ 
erhielten die einzelnen Verkehrsstationen in Rheinland-Pfalz jeweils bei der 
Bewertung für den Infrastrukturzustandsbericht 2014 (IZB 2014) sowie bei 
der ersten Erfassung dieser Kennzahl (bitte tabellarisch in Form einer Excel- 
Tabelle für jede Verkehrsstation, differenziert nach Name der Verkehrssta-
tion, Punktezahl der Station bei der ersten Erfassung der QKZ, Punktezahl 
der Station bei der Bewertung für den IZB 2014, aktuell maximal erreichbare 
Punktezahl der Station, aktuell tägliches Reisendenaufkommen der Station 
und geographische Koordinaten der Station angeben)? 

2. Welche Qualitätskennzahl der Kategorie „Bewertung AnlagenQualität“ 
(QKZ BAQ) erhielten die einzelnen Verkehrsstationen in Rheinland-Pfalz 
jeweils bei der Bewertung für den Infrastrukturzustandsbericht 2014 sowie 
bei der ersten Erfassung dieser Kennzahl (bitte tabellarisch in Form einer 
Excel-Tabelle für jede Verkehrsstation, differenziert nach Name der Ver-
kehrsstation, QKZ BAQ der Station bei der ersten Erfassung der QKZ, QKZ 
BAQ der Station bei der Bewertung für den IZB 2014, technische Note der 
Station bei der Bewertung für den IZB 2014, optische Note der Station bei 
der Bewertung für den IZB 2014; aktuell tägliches Reisendenaufkommen der 
Station und geographische Koordinaten der Station angeben)? 

Die Fragen 1 und 2 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet.  

Bei den nachgefragten Angaben handelt es sich im Wesentlichen um Grunddaten 
zum Infrastrukturzustands- und -entwicklungsbericht (IZB), den die DB AG ein-
mal jährlich dem Bund vorlegt und die im IZB dann bundesweit aggregiert ver-
öffentlicht werden, siehe hierzu: www.eba.bund.de/DE/HauptNavi/Finanzierung/ 
LuFV/Infrastrukturzustandsbericht/izb_inhalt.html .  

In der nachgefragten, aufbereiteten Form für die einzelnen Verkehrsstationen im 
Bundesland Rheinland-Pfalz liegen die Daten dem Bund nicht vor. 

Auf Anfrage haben die beiden Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) DB Sta-
tion&Service AG und DB Netz AG (für die DB RegioNetz Infrastruktur GmbH 
(RNI), die in Rheinland-Pfalz ebenfalls Eigentümer von Verkehrsstationen ist) 
der Bundesregierung mitgeteilt, die gewünschten tabellarischen Aufstellungen 
nicht in der für die Beantwortung parlamentarischer Anfragen geltenden Frist 
übermitteln zu können.  
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